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BEGRÜNDUNG
zur¡ Bebauungsplän Nr. 38 d.er Stad.t Waltrop

PlanbereÍch: Ànschlu8 der Gewerbefläche lckern 1/2
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1. Allgemeines

Der Rat der Stadt Waltrop hat in seiner Sitzung am
L2.06.L990 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3B ',An-schluß der Gewerbefläche Ickern L/2" beschlossen.

Lage d.es Plangebietes

Das Plangebiet r,¡írd umgrenzt

im Norden durch die Ïckerner Straße
im Osten durch den Rapensweg,
Ím Süden durch den Groppenbach und.
îm westen clurch die stadtgrenze zur Stadt castrop-Rauxer.

Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Bereich des
Gebietes der Stadt Wa1trop.

Städtebauliche Situation und. Bestandsaufnahne

Díe Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3B der Stadt
!'lartrop steht in unmi-tterbarem Zusamrnenhang mit dem Bebau-
ungsplanverf ahren Nr. 115 I'Zeche Tckern Ll2rt der Stadt
Castrop-Rauxel.

Auf dem angrenzenden Stadtgebiet der Stadt Castrop-Rauxel
befindet sich die Hauptfläche (ca. 32 tra) des ehemaligen
Betriebsgeländes der Zeche fckern L/2. Weitere ca. 4 ha
ehemalige Betriebsfläche (aufgesehüttete Bergehald.e) Iiegen
im südlichen TeiI des Bebauungsplanes Nr. 38. Hieran
schließt sich in nördlicher Richtung bis zur vorhandenen
Wohnbebauung an der Leveringhauser Straße eine sied.Iungs-
nahe Ruderalfläche mit Gehölzbestand an
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3

4.

4.1

Zie1e der Raumord,nung r¡nö Landesplanung

Landesentwicklungsplan I/II (f,ep I/II)
rrRaum- und Siedlungsstrukturrr vom 01.05.1979
(Ministerialblatt Nordrhein-Westfalen, Seite 1"080 )

Waltrop ist im LEP f/fÏ als MitLelzentrum mit 25.000 bis
50.000 Einwohnern ím Mittelbereich und als Entwicklungs-
schwerpunkt mit einer 'Entwicklungsachse zweiter Ordnung
dargestellt und gehört zur Ballungsrandzone.

Tn den Ballungsrandzonen sind nach S 2L Absatz '3 b Landes-
entwicklungprogramm vorrangig die Voraussetzungen für eine
geordnete Entwicklung der Siedlungsstruktur unter Berück*
sichtigung der Ergänzungsaufgaben gegenüber den jeweils atl-
grenzenden Ballungskernen zu erhalten, zur verbessern oder
zu schaffen.
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Als Schwerpunktaufgaben zur Zielerreichung nennt das Lan-
desentwicklungsprogranìm unter anderem

bedarfs- und qualitätsorientiertes Flächenangebot fürdie Erweiterung und Ansiedlung struÈturverbessernder ge-
werblicher Betriebe sowie

sictrerung und Entwickrung des Freiraumes unter beson-
derer Berücksichtigung der Erhartung oder schaffung ei-
nes angemessenen Freiflächenanteils.

4.2 tandesent¡¡icklungsplan III
t'umwertschutz d.urch sicherung von natürlichen Lebensgrund-
l.agen ( Freiraum, Natur und Landschaf t , walcl, wasser , Erho-Iung) vom L5.09.1987
(l,linisterialblatt Nordrhein-Westf alen, Seite l6T6 )

Die zeichnerischerr Darstellungen des Land.esentwicklungspla-
nes rrr für das stadtgebiet von waltrop beziehen siCrr auf
die Festlegung von Freiraum und d.ie Kennzeichnungen von
WaId- und Erholungsbereichen.
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Diejenigen Bereiche des stadtgebietes, die im Gebietsent-
wicklungsplan, Teilabschnitt Nörd.liches Ruhrgebiet, nicht
als siedlungsbereiche dargestellt sind, werden nach der s1r-
stematik.des Landesentwickrungspranes rrr dem Freiraum zu-geordnet. sie sind als ökologischer Ausgleichsraum für Men-
schen. Fauna und Flora zu erhalten und in ihren vielfärti-
gen Funktionen zu verbessern

FreiraumfIächen dürfen nur. dann für siedlungszwecke oder
rnfrastruktureinrichtungen in Anspruch genommen werden,
wenn begründeter und prüfbarer Bedarf gegeben ist und unge-
nutzte Siedlungsflächen nicht zur VerfügunE stehen

Bei einer rnanspruchnahme von Freiraum gerten die voraus-
setzungen im obigen sinne ars erfälrt, wenn eine greichwer-
tige F1äche d.em Freiraum wieder zugeführt od.er in eine in-
nerstädtische Grünf}äche umgewandelt wird. Bei unvermeidli-
cher Freirauminanspruchnahme hat diese möglichst flächen-
sparend und. umweltschonend zu erfolgen.

Der Bereich des Bebauungsplanes ist im Land.esentwickrungs-
plan III als Freiraum dargestellt.
Ziele d,er Regionalplamrng

Gebietsentwicklungsplan, Teilabschnitt Nördliches Ruhrge-
biet vom 15.05.1987
(Ministerialblatt Nordrhein-Westfalen, SeJ_te 606)

Der Gebietsentwicklungsplan legt auf der Grundlage des
L,andesentwicklungsprogrammes und der Landesentwicklungsplä-
ne die regionalen Ziele der Rairmordnung und Landesplanung
für die Entwicklung des Plangebietes und für alle raumbe-
deutsamen Planungen ürrd Maßnahmen innerhalb seines räunrli-
chen Geltungsbereiches fest ...

(
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Für den südlichen Teil des Gebietsentwicklungsplangebietes,
zu dem die Stadt Waltrop gehört, wird als vorrangiges
Iandes- und regionalplanerisches Zi'eL die Verbesserung der
Attraktivität d,es Raumes unter Berücksichtigung der histo-
risch gewachsenen Strukturen angestrebt.

Als Zielsetzung für den Bereich I'Sied.lung" bestimmt d.er Ge-
bietsentwicklungsplan, daß die Wiedernutzung brachgefalle-
ner F1ächen Vorrang haben soll vor der Inanspruchnahme neu-
er Gewerbe- und fndustrieansiedlungsbereiche.

Für diese Brachflächen soIlen die Gemei-nden verbindliche
Bauleitpläne aufstellen und. die erforderlichen Erschlie-
ßungsmaßnahmen durchführen, damit diese F1ächen für eine
gewerbliche Folgenutzung verfügbar werden.

Der Planbereich ist irn Gebietsentwicklungsplan als Bereich
für den Schutz der Landschaft und Erholungsbereich gekenn-
zeichnet. Ðie Teilfläche westlich und nördlich der geplanen
Erschfießungsstraße zum ehemaligen Zechengelände Ickern t/2
ist im Gebietsentwicklungsplan als Agrarbereich, die südIi-
che Teilfläche als Waldbereich dargestellt.

6. Inha1t der Plamrng

.1 Àrt und. Maß d,er.baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenzen
nach S 9 Absatz l- Nummer l- und.2 Baugesetzbuch (BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die vorhandene
Wohnbebauung südlich der fckerner Straße . als allgemeines
Wohngebiet festgesetzt.

Die féstgesetzten Nutzungswerterwie Geschoßzahl, Grundflä-
chen- und Geschoßflächenzahl, orientieren sich an der beste-
henden Baustruktur und der vorhandenen baulichen Ausnutzung
der Grundstücksf lächen

Angestrebt wird eine Erhaltung der städtebaulichen Qualität
der geringen baulichen Verdichtung, verbunden mit erhebli-
chen Freiflächenanteilen, so daß die Höchstwerte der Bau-
nutzungsverordnung durch die Festsetzungen unterschritten
werden.

Durch die entsprechende Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksfläche soIl jedoch grundsätzlich eine Anbaumöglich-
keit bis zu einer Bautiefe von insgesamt L2 m eröffnet wer-
den.

6.2 Verkehrsflächen
(S 9 Absatz L Nummer LL Baugesetzbuch)

Städtebauliches Ziel ist €s, das Gewerbegebiet möglichst
direkt an das überörtliche Hauptverkehrsstraßennetz anzu-
binden, run zusätzliche Verkehrsbelastungen von Wohngebieten
weitgehend auszuschließen.

6
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Mit der. Weiterführuug der A 45 als B 47 4 n nach Norden
gibt sich die ChanceT diese anqestrebte Verknüpfung auf
zem Wege auch zu gewährl-eisten.

er-
kur-

Das Planfeststellungsverfahren für die Weiterführung ist
bereits durchgeführt worden. Der Planfeststellungsbeschluß
i-st gef aßt.

fm Rahmen eines ergänzend.en Planfeststellungsverfahrens
sol-Ien die Voraussetzungen für eine Verknüpfung der Icker-
ner Straße mit der B 414 geschaffen werden.

Die Haupterschließung des Gewerbegebietes erfolgt dement-
sprechend von der Ickerner Straße aus über den in diesem
Bereich noch auszribauenden Rapensweg. Um die vorhandenen
Wohnhäuser an der Tckerner Straße sc,wie auf dem Gebiet der
Stadt Castrop-Rauxel an der Lohbrinkstraße und Am Kärling
vor Geräuschimmissionen des Straßenverkehrs auf der gep1an-
ten Erschließungsstraße zu schützen, ist angrenzend an die-
se Trasse in westl"icher Richtung ein Lärmschutzwall festge-
setzt.
Dieser Lärmschutzwall ist Ergebnis einer vom Ingenieurbüro
für Technische Akustik und Bauphysik in Dortmund d.urchge-
führte Untersuchung zur Brmittlung der Geräuschimmissionen
tind notwend.iger Schatlschutzmaßnahmen

Die Untersuchung stell-t fest, daß aufgrund der Vorbelastung
clurch di.e Leveringhauser Straße sich die in der DIN 18005I'SchaIIschutz im Städtebau" añgegebenen schalltechnischen
Orientierungswerte (55 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts)
für städtebauliche Planungen nicht erreichen lassen.

ZieI ist es deshalb, durch akl-iven Schallschutz zu gewähr-
lei'sten, daß keine wesentliche Erhöhung der Geräuschimmis-
sionen durch dj-e geplante Erschließung erzeugt wird.

Das vorliegende Gutachten weist nach, daß d.ie erforderliche
Schal]pegel.minderung durch einen Schaltschutzwall von min-
destens 4 m Höhe über Straßenniveau entlang der geplanten
Ersehließungsstraße erreicht wird

An den untersuehten Wohnhäusern werden dabei keine sekundä-
ren Schallschutzmaßnahmen erforderlich. da die Schal}pegel-
erhöhung aus dem zusätzlichen Straßenverkehr durch die Er-
richtung des Walles deutlich unter 3 dB (A) liegt.

Für die nicht im .Geltungsbereich des Bebauungsplanes
genclen Gebäude nördlich der lckerner Straße werden in
vorliegend.en Gutachten keine Aussagen zum Schallschutz
troffen.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß sich auf
Gebäude Nr. ZLZ und L60 Belastungen in vergleichbarer
ßenordnung wie auf das Geb'äude Nr. 195 auswirken.

lie-
dem
qe-

die
Grö-
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Bei der Bebauung nördlich der Ïckerner Straße handelt es
sich um,eine Splittersiedlung im Außenbereich. Der Flächen-
nutzungsplan der Stadt Walt.rop stellt hier F1äche für die
Landwirtschaft dar.

Nach der Verkehrslärmschutzverordnung, 16. BImSchV, sind in
einem solchen Bereich die Immissj-onsgrenzv/erte für Mischge-
biet (64 dB (A) tags, 54 dB (A) nachts) zu beachten.

Diese Grenzwerte werd.en durch d,Íe im Gutachten ermittelten
Gesamt-Geräuschimmissionen (für das Gebäude Nr. 1_95), 59 dB(A) tags, 54 dB (A) nachts bei freier Schallausbreitung
nicht überschritten.

Für die Gebäude nördrich der.rckerner straße kann destralb
davon .ausgegangen werden, daß besondere Maßnahmen zum
Schallschutz d.urch die neue Erschließungsanbindung nicht
erforderlich werden.

Der nicht auszubauend,e Teil d.es Rapen-sweges an d.er östli-
chen Plangebietsgrenze wird durch die Festsetzung als Ver-
kehrsfläche in seinem Bestand gesichert.

um eine vernetzung des siedrungsbereiches rckern mit dem im
Ost.en des Plangebietes anschließerid.en Freiraum zu erzielen,
iresteht die Möglichkeit, von der. Straße 'ÌAm Kärling" Rich-'
tung Südosten einen Fußweg anzulegen. Unter anderem ist zur
Querungsmöglichkeit der Lärmschutzwall in diesem Bereich
unterbrochen

6.3 Grünf lächenlt{ald

Die Festsetzung von Grünfläche und Wald erfolgt auf der
Grundlage der Grünflächenplanung des Büros für Landschafts-
ökologie und Freiraumplanüog, Recklinghausen.

Der vorhandene WalI im Süden'des Plangebietes sowie ëier ge-
plante Lärmschutzwall im,Norden mit den daran angrenzenden
Ruderal- und Gehölzf}ächen sind. als WaId festgesetzt.

Zwischen der Waldfläche und. den Baufl-ächen auf dem Gebiet
der Stadt Castrop-Rauxe] ist eine l-5 m breite öffentliche
Grünf läche festgesetzt.

Ziel der Grün- und Waldflächen ist eine Verbesserung der
AusbiLdung und landschaftsgerechten Einbindung, insbesondere
der Wa1lkörper, unter Berücksichtigung der erforderlichen
Ergänzungsmaßnáhmen sowie eine Anreicherung d.es Baumbestan-
<les durch Laubbäume 2. Ordnung.

Der noch nicht begrünte Teil der vorhand.enen Hald.e soll
durch dichte Laubgehölzpflanzung in artenreicher Zusammen-
setzung und Ansaat einer artenreichen, standortgremäßen
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Krärrtermischung mittels AnspritzverfahTen begrünt werden.
Hierdu.::ch w.ird der nrögliche Abtrag toxikologisch belasteter
Feinpartikel verhindert. Gleichzeitig wird sich ein für d.ie
Pflanzen und Tiere wichtiger Lebensraum entwickeln.

Es ist beabsichtigt, die Flächen süd.lich der Wohnbebauung
(ca. 7,5 ha) nach Abschluß der Baumaßnahmen und. nach
Rekultivierung der Flächen im Rahmen des Land.schaftsplanes
ItWaltroper Ebene" unter Land.schaftsschutz zu stellen.

6.4 teitungsrechte

Von Süd-Westen nach Nord-Osten verläuft durch das Plange-
biet eine 30 kV-Kabeltrasse der STEAG.

Der Schutzstl:eifen von 3 rn Breite ist von jeglicher Bebau-
Llng freizuhalten

Für d,ie Leitungstrasse gilt im Bebauungsplan nachfolgende
Festsetzung F 1

"Mit Leitungsrechten zu belastende F1äche zugunsten cier
STEAG ( 30 kV-Kabeltrasse) . "

6.5 F1ächen für besonöere Anlagen und. Vorkehrungen zum Schutz
vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Der im Süd.en des Plangebietes bestehend.e ca. 14 m hohe
Schutzwall soll durch die etrtsprechende Festsetzung als Im-
missionsschutzv¡aIl für die Zukunft gêsichert werden.

fm nördlichen Planbereich ist ein 4 ¡n hoher Schutzwall vor-
gesehen,'der von d.er lckerner Straße entlang der geplañten
Erschließungsstraße bis zum vorhandenen Wall auf dem Gebiet
der Stadt castrop-Rauxel führt

Der festgesetzte WalI ist das Ergebnis eines Schallschutz-
gutachtens vom L3.05.199L, da$s die Geräuschimmissionen an
d,en vorhandenen Wohnhäusern und. die erforderlichen SchaII-
schutzmaßnahmen ermj-ttelte ( siehe auch Punkt 6.2) -

7. Kennzeichnung

Der gesamte Planbereich unterliegt nach den ausklingend.en
Einwirkungen des Bergbaus. Vorsorgemaßnahmen sind entspre-
chend. den Erfordernissen zu treffen.

fm Rebauungsplan wuróe daher folgende Kennzeichnung aufge-
nommen:

'rUnter den im Bebauungsplan liegenden Flächen ist der Berg-
bau umgeþangen (S 9 Absatz 5 Nummer 2 Baugesetzbuch)."
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8. NachrichtU-che ÌIcernahmen

Durch ordnungsbehördliche Verordnung des
Regierungspräsidenten Münster ist der nördliche Teilbereictr
ctel Bebauungsplarres aIs Landschaf ts-schutzgebiet ( Nr . 5B )
ausgewiesen.

Die Abgrenzung wurde im Bebauungsplan nachrichtlich
übernommen.

9; Flächer¡bilanz

Allgemeines Wohngebiet
Ver:kehrsf 1äche

öf f entliche Grünf läche
Wa-ld

4.700 qm

10.1"80 qm

7 .1-00 qm

59.680 qtn

'l
t, 

I
Gesamt

10. Ver- unö Entsorgung

B1 " 660 qn

Die Versorgr.ing erfolgt durch Qie zuständigen Versorgungs-
t-räger

Die Entsorgung des Wohngebietes erfolgt in den Abwassekanal
der Tckerner Straße.

11. Hinweis

Kampf mitte lbe se itiqung

Aus Sicherheitsgründen gilt in diesem Bebauungsplan folgen-
der Hinweis:
t'Aus Sicherheitsgründen wird. empf oh}.en, bei Baumaßnahmen
auf nicht bebauten Flächen die Einzelmaßnahmen dem Kampf-
mittelräumdienst d.es Regierungspräsidenten Münster. Poli-
zei-Hauptwache-Süd, 4650 Gelsenkirchen, TeI. (02 CI9) 49-408
und 4l-1, zur iiberprüfung zu melden."

t2. Bodenr¡ntersuchr¡ng

Zur Abklärung der Bodenverhältnisse wurd.e ein Bodengutach-
ten erstellt, welches sich auf die geplante Nrrtzung be-
zieht

Vorwiegend wurde dabei gewachsener Boden angetroffen. An-
schüttungen aus Sand, Kies, Schlacke, Asche, Beton- und
Ziegeleiresten. Kohle- und Koksresten befinden sich insbe-
sondere auf der Brachfläche sücllich des Rapensweges. Grund.-
wasser stellt sich zwischen t,7 und 2,Q m unter Gelände-
oberkante ein.
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Stadt Waltrop, cl.en I . Oktober j.991
6L .622 . 06 . 38

Der St ektor
ïnV etung

D L ssner
terter Beigeordne

Anlage 1-

Nachsatz:

Der räumliche Geltungsbereich
L5. 10. 1991 geändert worden.
Karte zu ersehen. ,

ïln zusammenhang mit d.er -Grünf lächenplanung zur Erschrießungder zechenbrache wuràe durch d; i;;;niåurutiro für Land-schartsökorosie und Freiraumplanu"s; -;iãàxrinãùauJårrl*ein.
Einschätzung der umwerterhebiicnr.eít ü"¿ ¿"= rand.schafts-pf legerischen Ausgleichs vorgenommen
Der untérsuchungsbericht ist als Aniage 2 der Begründ,ungbeigefügt.

Die darin enthaLlgl". vorschläge zur sicherung und, Ent-wickrung von: Freifrächen frießãn in-¿ã"-nebauungspran eínynd tragen so damit zur umwertverträgiichreit dõs- piã:ektesbeí.

Ermit'llung der Geräuschimmissionen un¿ Schallschutzmaßnahmen
vorn l3.05.1.991_

AnlaÇe 2 '

Grünf1ächeriplanung .zur Erschließung d.er zechenbrache rckern r/r1.in. castrop-Rauxer/waltrop sowie niñscnatzung ¿er úmwãrtãii,ãËri;h:keit und den randschaftspfregerischen ausgrãichs)
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